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Auszubildende:

Die neuen Übernahmeregelungen

Seit dem 1. Januar 2010 gibt es eine erweiterte Übernahmeregelung für Auszubildende: Bei einem betrieblichen bzw. dienstlichen Bedarf besteht ein Rechtsanspruch auf Übernahme für zwölf Monate und zwar unter folgenden Voraussetzungen:

· Das Ausbildungsverhältnis fällt unter den Tarifvertrag für 

Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) – Besonderer 

Teil Berufsbildungsgesetz (BBiG)

· Der Übernahme stehen keine personenbedingten, verhaltens-bedingten, betriebsbedingten oder gesetzlichen Gründe entgegen

· Die Abschlussprüfung wurde mindestens mit der Note „befriedigend“  bestanden
Soweit Auswahlentscheidungen zu treffen sind, also wenn die vorgenannten Voraussetzungen von mehr Personen erfüllt werden als Bedarf besteht, sind die Ergebnisse der Abschlussprüfung und die persönliche Eignung zu berücksichtigen.

Sicher ist auf jeden Fall positiv, dass endlich ein Rechtsanspruch direkt gegenüber dem Arbeitgeber bzw. Ausbildenden besteht. Bislang gab es lediglich eine „Hinwirkungspflicht der Tarifvertragsparteien“ auf die Übernahme.

Der einzelne Arbeitgeber wurde also gar nicht direkt in die Pflicht genommen. Dennoch muss aus Sicht der dbb jugend gelten: Wenn ein Bedarf besteht und die Voraussetzungen erfüllt werden, ist eine Beschränkung der Übernahme auf nur 12 Monate nicht gerechtfertigt. Wo Bedarf ist und geeignete Nachwuchskräfte bereit stehen, muss selbstverständlich eine unbefristete Übernahme das Ziel sein. Dafür wird sich die dbb jugend in der praktischen Gewerkschaftsarbeit weiterhin einsetzen.

Nur wer eine attraktive Ausbildung und einen anschließenden unbefristeten Arbeitsplatz anbietet, wird in der Nachwuchsgewinnung erfolgreich sein und motivierte Arbeitskräfte mit einer insgesamt ausgewogenen Altersstruktur vorhalten können.
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